
Am 4.4.2021 gab es einen Netzengpass bei den Stadtwerke Landau a.d.Isar . 

Um die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten, mussten Erneuerbare-Energien-
Anlagen, welche mit einer entsprechenden technischen Einrichtung ausgestattet sind, in 
ihrer Einspeiseleistung abgeschaltet werden. Wird die Stromeinspeisung wegen eines 
Netzengpasses im Sinne von § 14 EEG 2017 reduziert, ist der Netzbetreiber, an dessen Netz 
die Anlage angeschlossen ist, gemäß § 15 Abs. 1 EEG 2017 verpflichtet, den betroffenen 
Anlagenbetreiber für den nicht eingespeisten Strom zu entschädigen.  

Folgende Anlagen wurden zu 100 % abgeregelt: 
 

 


